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Beiträge der Selbständigerwerbenden 

 
Neu melden die Steuerbehörden das Nettoeinkommen, d.h. das Einkommen ohne Aufrechnung des bei 
den Steuern, nicht aber bei der AHV zulässigen Abzuges für persönliche AHV/IV/EO-Beiträge. Zur 
Bestimmung des beitragspflichtigen Bruttoeinkommens rechnen die Ausgleichskassen das gemeldete 
Einkommen auf 100 Prozent auf.  
 
Weist die versicherte Person nach, dass der Mindestbeitrag bereits auf dem massgebenden Lohn für eine 
im selben Jahr ausgeübte unselbstständige Erwerbstätigkeit erhoben wurde, kann sie verlangen, dass 
die geschuldeten Beiträge nur zum untersten Satz der sinkenden Skala (5,223%) erhoben werden. 
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Beiträge der Nichterwerbstätigen 
 

Der Höchstbeitrag für Nichterwerbstätige mit einem Vermögen inkl. kapitalisiertem Renteneinkommen 
von mehr als rund 4 Mio Franken wird über die heutige Grenze von 10 300 Franken hinaus erhöht und 
erreicht bei 8,3 Mio Franken den neuen Höchstbeitrag von 23 750 Franken.  
 
Vorzeitig pensionierte Nichterwerbstätige bleiben ab dem 58. Altersjahr bei der bisher zuständigen 
Ausgleichskasse angeschlossen. Diese Ausgleichskasse ist auch zuständig für den Beitragsbezug der 
nichterwerbstätigen Ehegatten. 
 
Nichterwerbstätige Ehefrauen und Ehemänner sind von der Beitragspflicht befreit, sofern der Ehegatte 
bei der AHV als Erwerbstätiger gilt und mindestens 950 Franken (d.h. den doppelten Mindestbeitrag) pro 
Kalenderjahr entrichtet. Diese Regel gilt neu auch uneingeschränkt, wenn der erwerbstätige Teil das 
ordentliche Rentenalter (Frauen 64. und Männer 65. Altersjahr) erreicht hat. Sie findet auch Anwendung 
auf eingetragene Partnerschaften.  
 
Nichterwerbstätige Studierende schulden nur noch bis zum 31. Dezember des Jahres, in dem sie das 
25. Altersjahr vollenden, generell nur den Mindestbeitrag. Danach gelten für sie die ordentlichen Regeln 
für Nichterwerbstätige (Beitragsbemessung auf Vermögen und Renteneinkommen). 
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Globallöhne 
 

Globallöhne kommen nur noch für mitarbeitende Familienglieder in der Landwirtschaft zur Anwendung.  
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Beiträge der Arbeitnehmenden ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber 
 

Neu schulden Arbeitnehmende ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber die Beiträge nicht mehr wie 
Selbständigerwerbende, sondern wie Arbeitgeber (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil). Die 
sinkende Skala ist nicht mehr anwendbar. Hinzu kommen noch Verwaltungskostenbeiträge. 
 

 
6 Leistungen der AHV 

Einer versicherten Person können Betreuungsgutschriften neu auch angerechnet werden, wenn sie 
eine pflegebedürftige verwandte Person pflegt, die nicht mit ihr in einer Hausgemeinschaft lebt, 
jedoch von der Betreuungsperson leicht erreicht werden kann. 
 
 


